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Deutscher Business Angels Tag 2008

Sonntag/Montag, 16./17. November 2008 

Berlin und Potsdam

Momentum zum Thema

Was Business Angels und Gründer wissen müssen

die fünf besten Tipps

(Workshop: Erfolg- mehr als eine Frage des Glücks: 
Professionelles Wissen für optimierte Deals generieren)

Die fünf Kernthesen für Business Angels 
Business Angels sind unternehmerisch denkende und handelnde Personen, die jungen, innovativen und wachstumsstarken Unternehmen Kapital, Know-how und Netzwerk zur Verfügung stellen. Im Gegenzug erhalten sie Anteile an dem Zielunternehmen. Business Angels Investments spielen in der Entwicklung dieser Unternehmen eine wichtige Rolle und können damit als Treibsatz für wirtschaftliches Wachstum und Schlüssel für neue Arbeitsplätz bezeichnet werden.
Daher müssen Business Angels bei Ihrem Beteiligungsengagement in Zielunternehmen stets darauf achten, eine steueroptimierte Gestaltung zu wählen.

Die Folgenden überblicksartig genannten Themen sollten hierbei insbesondere beachtet werden.
1. Durchführung einer umfassenden Due Diligence-Prüfung als Voraussetzung für den späteren Erfolg der Business Angels Beteiligung
Bei der Beurteilung der Erfolgswahrscheinlichkeit der geplanten Risikofinanzierung sollte im Vorfeld eine umfassende Unternehmensanalyse in Form einer Due Diligence durchgeführt werden.
Diesbezüglich ist auch eine im November 2007 veröffentlichte Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass eine sorgfältig durchgeführte Due Diligence maßgeblich für den späteren Erfolg der Business Angel Beteiligung ist.
Neben der Analyse der rechtlichen Situation (Legal Due Diligence) und der Analyse der finanzwirtschaftlichen Situation (Financial Due Diligence) des Zielunternehmens, kommt hierbei der Analyse der steuerlichen Situation (Tax Due Diligence) ein entscheidende Bedeutung zu. 
In der Praxis ist zu beobachten, dass bei einer solchen Due Diligence Prüfung das Hauptaugenmerk auf der technischen Analyse (technischer Zustand von Anlagen und Gebäuden, insbesondere Bewertung von Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierungspotential) des jungen Unternehmens liegt, wobei der rechtliche und steuerliche Teil der Prüfung häufig nicht genügend beachtet wird.
Im Rahmen der Legal Due Diligence sind den möglichen urheberrechtlichen Risiken besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Es sollte beispielsweise geprüft werden, wer Inhaber bestehender Patente ist. Bei der Identifizierung und Analyse von steuerlichen Risiken im Rahmen der Tax Due Diligence ist insbesondere darauf zu achten, wann die letzte Betriebsprüfung stattgefunden hat und ob in der Vergangenheit Umwandlungen erfolgt sind.
Umwandlungsvorgänge sind grundsätzlich steuerneutral möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ansonsten führt der Umwandlungsvorgang zu einer Gewinnrealisierung. Eine solche Gewinnrealisierung kann auch durch rückwirkenden Ansatz des gemeinen Werts erfolgen, wenn seitens des Steuerpflichtigen nicht nachgewiesen wird, dass die Begünstigungsvoraussetzungen weiterhin erfüllt sind.
Daher sollte nach einem Umwandlungsvorgang ein steuerliches Überwachungssystem implementiert werden.
2. Wahl einer steuerlich optimalen Gestaltung des Business Angels Investments 
Grundsätzlich sind je nach Exit-Strategie des Business Angel unterschiedliche Konzepte aus steuerlicher Sicht zu verfolgen. In einer Gewinnsituation des Zielunternehmens ist in der Regel eine Anteilsrealisierung durch Veräußerung der maßgebliche Weg. Bestand eine Beteiligung von mehr als einem Prozent ist die Veräußerung nach § 17 EStG im Rahmen des Halbeinkünfteverfahrens steuerpflichtig. Nach dem Unternehmenssteuerreformgesetz wird das Halbeinkünfteverfahren durch das Teileinkünfteverfahren ersetzt. Hierdurch werden künftig statt 50% nur noch 40% der Differenz zwischen Anschaffungskosten einerseits und dem Veräußerungserlös andererseits von der Steuer freigestellt. 
Bei Beteiligungen unter einem Prozent wird nach bisheriger Rechtslage weiter nach der Beteiligungsdauer differenziert. Verkäufe außerhalb der Spekulationsfrist von einem Jahr sind steuerfrei. Nachdem in Folge der Einführung der Abgeltungssteuer künftig sämtliche Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften steuerpflichtig sein werden, ist diese Abgrenzung in Zukunft hinfällig.
Droht hingegen ein Verlust des eingesetzten Kapitals stellt sich die Frage, wie dieser steuerlich geltend gemacht werden kann, da Verluste nach dem Trennungsprinzip auf Ebene der Kapitalgesellschaft eingeschlossen sind. Denkbare Alternativen hierbei sind die Vereinbarung einer stillen Beteiligung an der Zielgesellschaft sowie im Rahmen einer Anteilsbeteiligung die Vereinbarung einer disquotalen Verlustbeteiligung. In beiden Fällen sind jedoch Verlustverrechnungsbeschränkungen (zum Beispiel § 15b EStG) zu berücksichtigen. Daneben ist auch die Verlustberücksichtigung, bei Anteilen, die im Privatvermögen gehalten werden, nach § 17 EStG stark eingeschränkt. Der Verlust ist demnach nicht zu berücksichtigen, wenn die relevante Beteiligung innerhalb der letzten fünf Jahre nicht ununterbrochen zu mehr als einem Prozent bestanden hat. Bei einer Beteiligung von unter einem Prozent, wird der Verlust derzeit nur bei einer Haltedauer von unter einem Jahr und zudem nur in den Grenzen des § 23 Abs. 3 EStG berücksichtigt. Mit der Einführung der Unternehmensteuerreform wird die Verlustverrechnung unabhängig von der Haltedauer auf die Einkünfte aus Kapitalvermögen begrenzt. 
Durch das Wagniskapitalbeteiligungsgesetz (WKBG) vom 12.08.2008 (BGBl. I 2008, S. 1672) findet das Engagement von Business Angels erstmals auch in Deutschland eine gewisse steuerliche Anerkennung. Danach wird ab dem 01.01.2008 abweichend von § 17 Abs. 3 EStG, unter bestimmten Voraussetzungen (insbesondere Mindest- und Höchstbeteiligungsquote, maximale Haltedauer), ein Freibetrag für Veräußerungsgewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer Zielgesellschaft gewährt. Dies gilt für den Fall, dass der Veräußerungsgewinn einen Betrag in Höhe von 200.000 EUR, der dem veräußerten Anteil an der Zielgesellschaft entspricht, übersteigt. Dieser Freibetrag wird jedoch nicht in unbegrenzter Höhe gewährt.
3. Gefahrenquelle: Anteile als Gegenleistung für die beratende Tätigkeit eines sog. Know-how-Business Angels 
Der Business Angel kann entweder ins Unternehmensgeschehen involviert werden („aktiver Angel“) oder nicht („passiver Angel“).
Der sogenannte Know-how Business-Angel ist aktiv ins Unternehmensgeschehen involviert. Als Gegenleistung für seine beratende Tätigkeit erhält er Anteile an dem Unternehmen für das er tätig wird. Zu beachten ist hierbei, dass der Know-how Business Angel einen steuerpflichtigen Gewinn ohne Liquidität erzielt, wenn er die Beteiligung zu einem Wert erwirbt, der unter dem gemeinen Wert der Anteile liegt (Nennwert/ bzw. verbilligter Preis).
Zudem sind die so erhaltenen Anteile generell dem Betriebsvermögen des Business Angels zuzuordnen. Ein späterer Verkauf ist folglich zusätzlich noch steuerpflichtig soweit der Wert der Anteile gestiegen ist.
4. Relevanz und Risiken gesetzlicher Neuerungen für das Business Angel Investment prüfen 
Im Rahmen des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (SEStEG) vom 07.12.2006 hat der Gesetzgeber die Regelungen zur Bewertung von nicht börsennotierten Anteilen an Kapitalgesellschaften für ertragsteuerliche Zwecke geändert. Nach der bis dahin auch für ertragsteuerliche Zwecke maßgeblichen Regelung des § 11 Abs. 2 BewG, wurde der gemeine Wert der betroffenen Anteile aus Verkäufen, die innerhalb eines Jahres vor dem Bewertungsstichtag stattgefunden haben, abgeleitet. Falls dies nicht möglich war wurde der Wert durch das auf Bilanzwerten basierende Stuttgarter Verfahren im Wege der Schätzung ermittelt. Unter Berufung auf die BFH Rechtsprechung hat die Finanzverwaltung auch Verkäufe nach dem Bewertungsstichtag (Einstieg des Business Angel) zur Wertkonkretisierung herangezogen. Nach der Gesetzesänderung gelten diese Grundsätze aktuell für Ertragssteuern nicht mehr.
Aktuell können vergangene Anteilsverkäufe nach einer Verfügung der OFD Rheinland 2007 nurmehr dann zur Wertkonkretisierung herangezogen werden, wenn sich die Verhältnisse des Unternehmens im Bewertungsstichtag im Vergleich zum Verkaufsstichtag nicht wesentlich verändert haben.

Der Gesetzgeber plant § 11 BewG im Rahmen der Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuergesetze dahingehend zu ändern, dass folgende Bewertungsregeln auch für ertragsteuerliche Zwecke gelten: Grundsätzlich sollen – wie bereits vor der Gesetzesänderung im Rahmen des SEStEG - Verkäufe vor dem Bewertungsstichtag für die Ermittlung des gemeinen Werts maßgeblich sein.

Eine Anteils—und Betriebsvermögensbewertungsverordnung soll die Bewertung von nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften regeln. Diese entspricht in wesentlichen Punkten der Verfügung der OFD Rheinland. Je nachdem ob die Kapitalgesellschaft unter ein bestimmtes Größenmerkmal unterschreitet, wird die Bewertung im Wesentlichen aus Vergangenheits- oder Planwerten abgeleitet. Dies kann im Einzelfall zu erheblichen Wertunterschieden führen.  
In Hinblick auf die oben dargestellte Finanzverwaltungsauffassung  können auch Finanzierungsrunden nach dem Einstieg eines Business Angels in das Zielunternehmen wertrelevant werden, wodurch sich der steuerpflichtige Veräußerungsgewinn des Business Angels, im Fall einer späteren Anteilsrealisierung erhöht.
Konkret sollte bei allen Anteilsübertragungen durch BA die Relevanz vergangener oder bereits geplanter Anteilsübertragungen überprüft werden, um steuerliche Risiken frühzeitig auszuschließen.
5. Häufigen An- und Verkauf von Beteiligungen vermeiden
Im Regelfall hält der Business Angel seine Beteiligung im steuerlichen Privatvermögen. Laufende Ausschüttungen und Veräußerungsgewinn sind den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG) zuzuordnen. Sie unterliegen ausschließlich der Einkommensteuer (zzgl. Solz und ggf. KiSt).
Unter Umständen kann der Business Angel jedoch steuerlich als gewerblicher Unternehmer behandelt werden, was zur Folge hat, dass seine privaten Einkünfte in gewerbliche umqualifiziert werden. Das ist dann der Fall wenn die Tätigkeit des Business Angels nach der Verkehrsanschauung dem Bild entspricht, das einen Gewerbebetrieb ausmacht und einer Vermögensverwaltung fremd ist. Hierzu bietet das BFH-Urteil vom 25.07.2001 einen Anknüpfungspunkt. Häufiger Ankauf und Verkauf von Unternehmen sind, nach Auffassung des BFH, dem Bild des Gewerbebetriebs in der Form des Handels eher zuzuordnen als der privaten Vermögensverwaltung. 
Ist der Handel mit Beteiligungen ein gewerbliches Unternehmen, unterliegt dieses der Gewerbesteuer. Der Business Angel sollte daher auf einen häufigen An- und Verkauf seiner im Privatvermögen gehaltenen Beteiligungen verzichten, da die Gewerbesteuer evtl. nicht voll auf die persönlicher Einkommensteuer angerechnet werden kann.

Demgegenüber ist jedoch zu beachten, dass sich ein Business Angel im Falle einer derartigen Umqualifizierung unter Umständen im Verlustfall sogar günstiger stellen würde.

Dr.  Oliver Lehmeier
Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater
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